
Tätigkeitsbericht über das Geschäftsjahr 2023 

Ausschüttung im Jahr 2023 (Erträge 2022) 

Nach Bildung von Rücklagen werden insgesamt 195.000,00 Euro aus den Erträgen des Vorjahres 

zur Projektförderung eingesetzt. Davon sind 75.000,00 Euro für Leuchtturmprojekte vorgesehen. 

 „Von Anfang an“, ein Projektes der Evangelischen Kirche im Rheinland zur Mitgliederbindung, 

erhält 50.000,00 Euro. Zum Jahreswechsel 2024/2025 wird „Bach - ein Weihnachtsfilm“ zu sehen 

sein. Das Vorhaben der Orbitel gGmbH wird mit 25.000,00 Euro gefördert. 

 

Für die Ausschüttung im Frühsommer 2023 sind Projekte antragsfähig gewesen, deren Fokus auf 

• Nachhaltigem Handeln in Einrichtungen und Gemeinden, 

• Seelsorge in schwierigen Zeiten, 

• Kirchenmusik als Teil der Verkündigung liegt.  

 

Zehn der im Jahr 2022 eingegangenen 145 Anträge können am weiteren Vergabeprozess nicht 

teilnehmen, weil sie den Antragsvorgaben nicht entsprechen. Der Stiftungsvorstand beschließt, 

80 Projekte mit insgesamt 120.000 Euro zu fördern. 55 Anträge werden im Vergabeverfahren 

nicht bedacht. 

 

Zweck 

Antragstellung 

Anzahl 

Anträge  

Anträge  

in %  

von 135 

Anzahl 

geförderte 

Anträge 

Summe in 

Euro 

Anteil an  

Ausschüttung 

in % 

Nachhaltiges Han-

deln  
44 33 27 43.600,00 36 

Projekte der Seel-

sorge in schwieri-

gen Zeiten 

39 29 25 

 
40.200,00 

 
34 

Kirchenmusik als 

Teil der Verkündi-

gung 

52 38 28 36.200,00 30 

 

Antragstellung für die Ausschüttung im Jahr 2024 

Für diese Ausschüttung sind als Antragszwecke festgelegt worden: 

a) Nachhaltigkeit in diakonischen und kirchlichen Institutionen: die Projekte sollen in besonde-

rer Weise innovativ sein oder den ganzheitlichen Ansatz der Nachhaltigkeit widerspiegeln 

(ökologische und soziale Aspekte) oder der Erhaltung kirchlicher Bausubstanz dienen. 

b) Stärkung der Mitgliederbindung  

c) Innovative Projekte für ältere Menschen. 

 

Bis zum Ende der Antragsfrist am 15. Dezember 2023 stellen sich 159 (Vorjahr 145) Projekte vor. 

Vier Anträge können im weiteren Verfahren nicht einbezogen werden, weil sie den Antragsvo-

raussetzungen nicht entsprechen. Die Förderentscheidungen fallen im Mai 2024.  

 

Zustiftung und Spenden 

Die KD-BANK-STIFTUNG erhält von der Bank für Kirche und Diakonie im Jahr 2023 eine Zustif-

tung von 220.000, 00 Euro und eine Spende in Höhe von 80.100,00 Euro. Zusätzlich gehen Zu-

wendungen anderer Spender von insgesamt 4.800,00 Euro ein. Das Stiftungsvermögen zum  

31. Dezember 2023 beträgt 9,7 Mio. Euro und ist gemäß der aktuellen Anlagerichtlinie der Stif-

tung angelegt.  

 


